Rundschreiben + Personalabteilung
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren der Betriebsleitung!
Es ist leider nach wie vor strittig, ob Teilzeitbeschäftigte für ihre überraschende Längerarbeit weiterhin leerausgehen. Das BAG (Urteil 05.12.2024 - 8 AZR 370/20) erkennt darin eine rechtswidrige Benachteiligung.
Zunächst wollen wir darum bei den Kolleginnen in Teilzeit diese ungeplante Arbeitszeit nur noch in genau den Einzelfällen dulden, in denen die Arbeitgeberin ihnen und uns zugesagt:
•  die zusätzliche Stundenvergütung als solche 
•  den Überstundenzeitzuschlag
•  die anteiligen Belastungszulagen
Ohne diese verlässliche Zusage braucht niemand einspringen oder in den Feierabend hineinarbeiten. Für die zurückliegende Praxis stehen 250 € Entschädigung nach
§ 15 Abs. 2 AGG zu.
Viele wollen ihre Vergütungsansprüche lieber in Freizeitausgleich tauschen. Wir werden darum initiativ und fordern zur Vereinbarung von tarifkonformen Arbeitszeitkonten auf.
Mit freundlichen Grüßen
………….
